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Willen eines oder beider Ehegatten entspricht (vgl. FGB- 
Kommentar, Berlin 1973, Anm. zu §17 [S. 81 f.]).

Ausgehend von den bisher getroffenen Feststellungen,- 
daß nicht beide Ehegatten in der Wohnung in L. wohnen 
und dies wegen gegenwärtiger Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Prozeßparteien nicht möglich erscheine, 
konnte diese Frage nicht mit hinreichender Sicherheit be
antwortet werden. Der Auffassung des Kreisgerichts kann 
vor allem deswegen nicht so ohne weiteres gefolgt werden, 
weil — wie im Urteil'festgestellt wird — der Verklagte an 
den Wochenenden regelmäßig nach Hause gekommen ist. 
Trifft dies zu und ist es so zu verstehen, daß der Ver
klagte die Wochenenden — und möglicherweise auch die 
Feiertage und seinen Urlaub — gemeinsam mit seiner 
Familie verbringt, kann nicht davon ausgegangen wer
den, daß die Voraussetzungen des § 17 FGB erfüllt sind. 
Die Frage nach dem Zustand der Ehegemeinschaft könnte 
unter solchen Umständen grundsätzlich nicht anders beur
teilt werden als in den Fällen, in denen Arbeits- und 
Wohnort eines Ehegatten auseinanderfallen und er deswe
gen nur einen Teil seiner arbeitsfreien Zeit mit der Fa
milie verbringt.

Um sich insoweit hinreichende Klarheit zu verschaffen, 
hätte das Kreisgericht vor allem prüfen müssen, wie die 
Prozeßparteien ihre Lebensverhältnisse gestalten, wenn 
der Verklagte zu Hause ist. Wäre festgestellt worden, daß 
an diesen Tagen ein gemeinsames Familienleben geführt 
wird, hätte nicht von einem Getrenntleben i. S. der §§ 17, 
18 FGB ausgegangen werden dürfen. Nur wenn festgestellt 
worden wäre, daß wesentliche, eine Ehegemeinschaft cha
rakterisierende Gemeinsamkeiten nicht mehr bestehen, 
weil eine oder beide Prozeßparteien sie ablehnen, hätte 
das Kreisgericht davon ausgehen können, daß die Voraus
setzungen der angeführten Bestimmungen vorliegen und 
die Rechte der Klägerin nach ihnen zu beurteilen waren. 
Andernfalls hätte §12 FGB angewendet und dabei beach
tet werden müssen, daß In einem solchen Fall die Rechte 
und Pflichten anders zu beurteilen sind (vgl. hierzu 
A. G r a n d k e u. a. in NJ 1977, Heft 7, S. 190 ff.).

In der erneuten Verhandlung wird das Kreisgericht un
ter diesen Gesichtspunkten zunächst die erforderlichen 
Feststellungen zu treffen haben. Kommt es bei der recht
lichen Würdigung zu dem Ergebnis, daß die Rechte der 
Klägerin wiederum nach den §§ 17, 18 FGB zu beurteilen 
sind, wird es zu beachten haben, daß ihr ein Anspruch 
auf Bestreitung der ständigen Ausgaben für die Haushalts
führung und ihrer persönlichen Bedürfnisse nicht in jedem 
Fall zusteht. Er wäre ihr versagt, wenn die Trennung der 
Prozeßparteien auf ihrem Verhalten, z. B. der Weigerung, 
den Haushalt in Sch. aufzugeben und in die Wohnung 
nach L. überzusiedeln, beruht und dieses gegen die durch 
die Ehe begründeten Pflichten schwer verstößt (§ 18 Abs. 4 
FGB).

Ob dies der Fall ist, hätte vom Kreisgericht sorgfältig 
geprüft werden müssen. Das wird in der erneuten Ver
handlung nachzuholen sein. Dabei wird, ohne den gesam
ten Eheverlauf einer Prüfung zu unterziehen, von den 
maßgeblichen Lebensumständen und nicht allein von dem 
Fakt einer fehlenden Bereitschaft der Klägerin zur Über
siedlung nach L. auszugehen sein. Wäre ihre Weigerung 
auf ohnehin vorliegende tiefgreifende Spannungen zu
rückzuführen, könnte ihr Verhalten nicht ohne weiteres 
als ein schwerer Verstoß gegen die ehelichen Pflichten an
gesehen werden (vgl. Familienrecht, Lehrbuch, Berlin 1976, 
S. 337).

Der Klägerin kann die Geltendmachung von Ansprü
chen nach § 18 Abs. 1 FGB auch dann gänzlich oder teil
weise versagt sein, wenn von ihr die Aufnahme einer be
ruflichen Tätigkeit erwartet werden kann. Ob das möglich 
ist, kann — ausgehend von den in § 18 Abs. 1 FGB genann
ten Voraussetzungen — von einer Reihe von Umständen 
abhängen, die vom Kreisgericht hätten geprüft werden 
müssen.

Wäre die Klägerin wegen Krankheit nicht arbeitsfähig, 
könnte sie nicht auf die Aufnahme einer beruflichen Tä
tigkeit verwiesen werden. Erklärt sich die Nichtberufstä
tigkeit aus den Lebensumständen und Gepflogenheiten bei 
bestehender Ehegemeinschaft, sind die zugrunde liegen
den Umstände sorgsam zu prüfen. Eine Arbeitsaufnahme 
könnte erwartet w;erden, wenn wesentliche Versorgungs
aufgaben gegenüber den Familienangehörigen oder ande
ren Verwandten entfallen sind, z. B. wenn die Kinder 
wirtschaftlich selbständig geworden oder pflegebedürftige 
Eltern verstorben sind oder sich aus anderen Gründen 
die für die Nichtberufstätigkeit maßgeblichen Verhältnisse 
wesentlich geändert haben. Unter diesen Voraussetzungen 
wäre im übrigen eine angemessene Übergangszeit für die 
Aufnahme einer Arbeit zu bestimmen.

Der Auffassung des Kreisgerichts, die Klägerin könne 
allein deswegen, weil sie längere Zeit nicht berufstätig 
war, grundsätzlich nicht auf Arbeit verwiesen werden, 
kann in dieser Allgemeinheit nicht zugestimmt werden. 
Dies könnte allenfalls dann gerechtfertigt sein, wenn die 
Rechte der Klägerin nach § 12 FGB zu beurteilen wären 
(vgl. U. R o h d e  in NJ 1975, Heft 10, S. 299).

Sind die Ansprüche der Klägerin auch nach erneuter 
Verhandlung zu bejahen, hat das Kreisgericht zu prüfen, 
ob sie wiederum in vollem Umfang zuerkannt werden 
können (vgl. OG, Urteil vom 18. April 1972 — 1 ZzF 3/72 
[NJ 1972, Heft 16, S. 491]; OG, Urteil vom 20. August 1974 - 
1 ZzF 14/74 - [NJ 1975, Heft 3, S. 92]) oder ob die Klä
gerin zu ihren möglichen eigenen Einkünften einen Zu
schuß verlangen kann (vgl. U. R o h d e ,  a .  a .  O . ;  
A .  G r a n d k e  und andere, a. a. O., S. 196 und Heft 9, 
S. 263). Der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit halber 
wird das Kreisgericht den Gesamtbetrag in den Urteils
gründen wiederum aufzuschlüsseln haben (vgl. E. G o l d -  
n e r in NJ 1968, Heft 6, S. 175).

§ 39 FGB; § 296 ZGB; §§ 2, 45 ZPO.

1. Ist im Vermögensauseinandersetzungsverfahren über 
die künftigen Rechte an einem Kleingarten zu entschei
den, der zu einer Kleingartensparte gehört, ist zunächst zu 
klären, ob beide Ehegatten Pächter waren. Sodann sind 
die spezifischen Umstände aufzuklären, die für die Zuwei
sung an den einen oder anderen Ehegatten sprechen.
2. Für die Entscheidung über die künftigen Nutzungsrechte 
an einem Kleingarten kann dem über das übliche Maß 
besonders hinausgehenden Anteil eines Ehegatten bei der 
Erschließung und Bearbeitung eines Kleingartens und 
beim Bau der auf ihm errichteten Gebäude besonderes 
Gewicht zukommen, wenn dem keine entsprechenden Lei
stungen des anderen Ehegatten gegenüberstehen und eine 
Rücksichtnahme auf dessen Lebensumstände und Lebens
gewohnheiten nicht vorrangig ist. Das gilt insbesondere 
dann, wenn Interessen minderjähriger Kinder nicht zu be
achten sind.
3. Befinden sich auf dem Kleingartengrundstück Baulich
keiten, die gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten 
sind, ist im Vermögensauseinandersetzungsverfahren in 
der Regel auch mit über die künftigen Eigentumsverhält
nisse an diesen Baulichkeiten zu befinden.

OG, Urteil vom 21. November 1978 - 3 OFK 53/78.

Das Kreisgericht hat im Verfahren zur Verteilung des ge
meinschaftlichen Eigentums und Vermögens der geschie
denen Ehegatten den von ihnen gepachteten Kleingarten 
dem Kläger übertragen, obwohl sich die Kleingartensparte 
für die Übertragung an die Verklagte ausgesprochen hatte. 
Diese Entscheidung wurde im wesentlichen damit begrün
det, daß in der Stellungnahme der Sparte die während 
der Ehekonflikte aüfgetretenen Probleme zugunsten der 
Verklagten überbewertet worden seien. Der Kläger sei in 
der Sparte gesellschaftlich aktiv gewesen. Auch der Um
stand, daß der Kläger die Laube selbst errichtet habe, sei 
zu seinen Gunsten zu werten.


